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Fortschreibung des Landschaftsplans Schacht-Audorf – Abwägung 
 

Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten 
Schleswig- Holstein 
Abteilung – IV 26 –  Städtebau 
und Ortsplanung, Städtebaurecht 

 

Die geplanten Bauflächen werden in Text und Karte mit 
dem Zusatz versehen: „Eignungsflächen für …“. 

Kreis Rendsburg- Eckernförde 
-Der Landrat- 
Fachdienst Regionalentwicklung, 
Bauen und Schule 
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Kreis Rendsburg- Eckernförde 
-Der Landrat- 
Fachdienst Regionalentwicklung, 
Bauen und Schule 

Fortsetzung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der in Text und Karte fehlende Knick wird ergänzt. 

 

 

Die gesetzlich geschützten Biotope werden in der 
Bestandskarte mit einem §-Symbol gekennzeichnet. 

Beide Flächen werden entsprechend gekennzeichnet. 
Zusätzlich wird in der Legende der Hinweis zum 
gesetzlichen Schutzstatus von Knicks ergänzt. 

Die Fachdaten des LLUR wurden eingeholt - Dateneingang 
14.11.2015. Es sind kaum erwähnenswerten Funde 
dokumentiert. Der Hinweis wird im Text ergänzt. 

Da es sich um eine L-Plan-Fortschreibung handelt, wurde 
der 1997 aufgestellte Plan als Grundlage für die Überar-
beitung genommen.  

Der Konflikt B2 wird aus der Konfliktkarte entfernt und der 
Wohnmobilstellplatz sowie die Bebauung der 
Bachuferbereiche als B1 bzw. Defizit 1 in Text und Karte 
ergänzt. 

Die graphische Darstellung wird im Hinblick auf eine SW-
Lesbarkeit überarbeitet. 

Der Begriff „Flächennutzungskarte“ meint die Darstellung 
der tatsächlichen Flächennutzung und ist daher korrekt. 
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Kreis Rendsburg- Eckernförde 
-Der Landrat- 
Fachdienst Regionalentwicklung, 
Bauen und Schule 

Fortsetzung 

 

Entsprechende Hinweise zur Rechtsgrundlage werden 
ergänzt. 

Die Dastellung wird geändert. 

Die Eignungsflächen für bauliche Entwicklung sind mit dem 
neu aufgestellten F-Plan und mit der Gebietsentwicklungs-
planung abgestimmt. Es wird die kurz- bis langfristige 
Entwicklungsperspektive dargestellt. Die Darstellung der 
Pfeile macht deutlich, dass nur noch an zwei Stellen lang-
fristig Entwicklungsmöglichkeiten bestehen und andere 
Bereiche „geschont“ werden sollen. 
Für die Eignungsflächen werden ausnahmslos 
naturschutzfachlich wenig wertvolle Landwirtschaftsflächen 
beansprucht und Pufferzonen zu wertvollen Biotopen 
eingehalten. 

Der Seenwanderweg ist nicht mehr Bestandteil der 
aktuellen Planung. 

Die Übernahme geeigneter Inhalte ist bereits erfolgt und 
wird angepasst. 
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Kreis Rendsburg- Eckernförde 
-Der Landrat- 
Fachdienst Regionalentwicklung, 
Bauen und Schule 

Fortsetzung 

 

Die Prioritäten zur Entwicklung der Wohnbauflächen 
werden gem. aktuelem F-Plan-Entwurf in den Text 
übernommen. 

 

Die Kleingartenflächen stehen absehbar nicht für eine 
bauliche Entwicklung zur Verfügung und werden als 
sogenannte „Tauschflächen“ in L- und F-Plan geführt, d.h. 
bei Verfügbarkeit ersetzen sie eine andere Eignungsfläche. 

Die Darstellung wird angepasst, so dass der vorhandene 
Gebäudebestand sichtbar wird. 
Die Darstellung der beiden genannten Flächen wird so 
angepasst, dass es sich lediglich um eine Änderung bei der 
Art der Baufläche handelt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine 
textliche Ergänzung. 

Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes 
Schleswig- Holstein 
- Oberste Naturschutzbehörde- 

Keine Bedenken  
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie 
Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig- Holstein 

 

Die Hinweise 1-7 und 9 werden zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis 8 im Text ergänzt. 
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

Landesamt für Denkmalpflege 
-Obere Denkmalschutzbehörde-  

Keine Stellungnahme  

Gebäudemanagement 
Schleswig- Holstein AöR 
(GMSH) 

Keine Bedenken  
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Archäologisches Landesamt 
Schleswig- Holstein 

Teile der überplanten Fläche befinden sich in einem archäologischen Interessensgebiet. 
Bei diesen Flächen handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder 
den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen 
Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. 

Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich 
geschützt. 
Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
im Verlauf der weiteren Planung im Bereich der archäologischen Interessensgebiete in ein Denkmal 
eingegriffen werden wird, sind dort gegebenenfalls gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchungen 
erforderlich.  
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die Untersuchung, 
Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die 
Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein können und eine 
Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine Verzögerungen im sich daran 
anschließenden Planungs- oder Bauablauf entstehen. 
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landesamt in 
Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.  
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies 
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die 
Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den 
Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer 
oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
teilweise im Text ergänzt. 

Landeseisenbahnverwaltung 
Schleswig-Holstein 

Keine Bedenken  

Luftfahrtbehörde Schleswig- 
Holstein  

Keine Bedenken  
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und Ländliche Räume 
- Untere Forstbehörde - 

Keine Stellungnahme  

Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 

Keine Bedenken  

Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommuni-
kation, Post und Eisenbahn  

Keine Stellungnahme  

Schleswig- Holstein Netz AG Keine Stellungnahme  

Stadtwerke Rendsburg GmbH  Keine Stellungnahme  

Abfallwirtschaftsgesellschaft 
Rendsburg- Eckernförde mbH 

Keine Bedenken / Anregungen  

Abwasserzweckverband 
Wirtschaftsraum Rendsburg 

Keine Stellungnahme  

Deutsche Telekom Technik AG Keine Stellungnahme  

Kabel Deutschland Vertrieb und 
Service GmbH 

Keine Stellungnahme  

TenneT  TSO GmbH 

 

 

Die Hinweise werden im Text ergänzt. 
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Landwirtschaftskammer 
Schleswig- Holstein 

 

 

Die Darstellung im P-Plan stellt eine gemeindliche 
Willensbekundung ohne Bindungswirkung für den 
einzelnen Grundeigentümer dar. Daher wird die 
Darstellung beibehalten. 

 

 

Der Begriff wird geändert. 

 

Der Begriff wird in Text und Karte geändert. 

 

Ein entsprechender Hinweis wird im Text ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

Die Flächen sind bereits im L-Plan von 1997 entsprechend 
dargestellt, so dass die örtlichen Landwirten bereits seit 
längerem mit den Inhalten vertraut sind. 

Der Begriff „Eignungsfläche“ wird in der Karte ergänzt. 



  

LP Schacht-Audorf [SchAU-Abwaegung_17-05-16.docx] - 11 - [18.05.16] Abwägung 

Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Industrie- und Handelskammer 
Schleswig- Holstein 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

WSA Kiel – Holtenau 

 

Der Hinweis zum rechtlichen Status des NOK wird im Kap. 
1.4 „Rechtliche Bindungen“ ergänzt. 

 

 

Die Feststellung eines naturschutzfachlich hochwertigen 
Zustands bzw. des gesetzlichen Schutzstatus ist 
unabhängig von anderen rechtlichen Bindungen, die auf 
den Flächen liegen, im L-Plan darzustellen und betrifft jede 
private oder öffentliche Grundstücksfläche.  

Die Unterhaltung bzw. Veränderung der geschützten 
Flächen hat auf Schutzstatus Rücksicht zu nehmen. Die 
Flächen werden nicht durch den L-Plan überplant. Es wird 
lediglich der bereits bestehende Schutzstatus dargestellt. 
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

Der Begriff Wanderwege wird in Wandermöglichkeit 
geändert, da es sich nicht um ausgewiesene Wanderwege 
handelt. Die Darstellung des Betriebswegs als Wander-
möglichkeit weist nur auf die tatsächliche Nutzung hin. 

Die Darstellung des gesetzlich geschützten Biotops bleibt 
aus oben genannten Gründen bestehen.  

Handwerkskammer Flensburg Keine Bedenken / Anregungen  

Bauernverband Schleswig- 
Holstein e.V. 

Keine Bedenken / Anregungen  

Beauftragter für Menschen mit 
Behinderungen im Kreis 
Rendsburg- Eckernförde 

Keine Stellungnahme  

Gleichstellungsbeauftragte des 
Kreises Rendsburg- Eckernförde 

Keine Bedenken / Anregungen  

NABU Schleswig- Holstein e.V. Keine Stellungnahme  

Landesnaturschutzverband 
Schleswig- Holstein e.V. (LNV) / 
AG- 29 

Keine Stellungnahme  
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Träger öffentlicher Belange 
(TÖB) 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

BUND Landesverband 
Schleswig- Holstein 

Keine Stellungnahme  

Verein Jordsand zum Schutze 
der Seevögel und der Natur e.V. 

Keine Stellungnahme  

Stadt Büdelsdorf Keine Bedenken / Anregungen  

Stadt Rendsburg Keine Bedenken / Anregungen  

Amt Hüttener Berge Keine Stellungnahme  

Wasser- und Bodenverband 
Linnbek 

Keine Stellungnahme  

Wasser- und Bodenverband 
Untere Wehrau 

Keine Stellungnahme  

Freiwillige Feuerwehr Schacht- 
Audorf 

Keine Stellungnahme  

Bürgermeister der Gemeinde 
Ostenfeld 

Keine Stellungnahme  

Bürgermeister der Gemeinde 
Osterrönfeld 

Keine Bedenken / Anregungen  

Bürgermeister der Gemeinde 
Rade bei Rendsburg 

Keine Stellungnahme  

Bürgermeister der Gemeinde 
Schülldorf 

Keine Stellungnahme  

 


